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Beratung rund um das Geld: Elementarschäden 

Lassen sich Naturkatastrophen absichern?

Allen sind die Bilder aus dem Ahr-
tal, der Eifel und Erftstadt im Fern-
sehen noch in Erinnerung. Nur die 
wenigsten der Betroffenen vor Ort 
haben eine Elementarschadenver-
sicherung. Was in Schleswig-Hol-
stein zur Absicherung möglich ist, 
beschreibt der folgende Artikel. 

Elementarschäden sind in den 
Wohngebäude- und Hausratversi-
cherungen nicht automatisch mit-
versichert. Sie müssen extra verein-
bart werden. 

Was sind 
Elementarschäden?

Der Begriff „Elementarschäden“ 
umfasst Schäden durch Naturge-
fahren wie Erdbeben, Erdrutsche, 
Lawinen, Schneedruck oder Über-

schwemmungen. Bei uns in Schles-
wig-Holstein geht es vor allem um 
Überschwemmungen durch Stark-
regen oder Hochwasser. Diese kom-
men durch den Klimawandel immer 
häufiger vor und können erhebli-
che Schäden verursachen. Bei Stark-
regen können natürliche Gewäs-
ser über die Ufer treten und ganze 
Häuser überfluten. Kanalnetze kön-
nen extreme Niederschlagsmengen 
nicht abführen und es kommt zum 
Rückstau in den Abwasserleitungen. 
Ausgeschlossen vom Versicherungs-
umfang sind die Gefahren Sturmflut 
und ins Gebäude unterirdisch ein-
dringendes Grundwasser. Nur bei 
einem Versicherer kann auch für 
Sturmflut Versicherungsschutz ver-
einbart werden.

Wie groß das Risiko ist, von ei-
nem Überschemmungsschaden be-
troffen zu werden, ist im Wesentli-

chen von der Lage eines Gebäudes 
abhängig. In Senken und in Gewäs-
sernähe ist die Gefahr am größten. 
Entsprechend betragen die Auf-
schläge 10 bis 50 % auf die Gebäu-
de- beziehungsweise die Hausrat-
prämie. 

Welche Kosten übernimmt 
die Versicherung?

Die Versicherung übernimmt so-
wohl die Kosten zur Feststellung 
des Schadens als auch die Wieder-
herstellungkosten. Grundlage da-
für ist der im Vertrag vereinbarte 
Versicherungswert. Eine regelmä-
ßige Überprüfung der Versiche-
rungssummen ist auch unabhän-
gig von dem Zusatz „Elementar-
schäden“ sinnvoll, um eine Unter-
versicherung im Schadensfall zu 
vermeiden.

Henry Bremer
Landwirtschaftskammer 

Tel.: 0 46 21-96 47 23
hbremer@lksh.de

Der sonst kleine Mühlenbach wurde beim Erfthochwas-
ser zum reißenden Strom. Sportplatz, Turnhalle und Ten-
nisplätze in Bliesheim wurden zerstört. 

Hier in Erftstadt-Bliesheim war bei dem verheerenden Hochwasser nur noch der Kirchturm zu sehen. 

Glück im Unglück hat, wer eine Elementarschadenversi-
cherung für die Gebäude vorweisen kann.
  Fotos: Caroline Rixen

ZINSBAROMETER
Stand 6. September 2021
Die Zinsspannen am Kapital-
markt nehmen zu. Das Zinsba-
rometer bietet lediglich erste 
Anhaltspunkte zur aktuellen 
Kapitalmarktsituation (ohne 
Gewähr). Bei den gekenn-
zeichneten Zinssätzen können 
sich je nach persönlicher Ver-
handlungssituation deutliche 
Abweichungen ergeben.

Zinsen
Geldanlage %
Festgeld 10.000 €,
3 Monate1)  0,01 - 0,30

Kredite
Landwirtschaftliche Rentenbank2)

% effektiv
(Sonderkreditprogramm)
Maschinenfinanzierung
6 Jahre Laufzeit,
Zins 6 Jahre fest  0,55
langfristige Darlehen
10 Jahre Laufzeit,
Zins 5 Jahre fest  0,60
20 Jahre Laufzeit,
Zins 10 Jahre fest  0,90

Baugeld-Topkonditionen3)

Zins 10 Jahre fest  0,51 - 0,76
Zins 15 Jahre fest  0,75 - 1,07

1) Marktausschnitt (100 % Einlagensicherung)
2) Zinssatz Preisklasse A, Margenaufschlag 
0,35 bis 2,85 %, je nach Bonität und Besiche-
rung (7 Preisklassen)
3) Quelle: www.capital.de 
 (Spanne der Topkonditionen)

Ansprechpartner für 
 Versicherungsfragen bei  
der Landwirtschaftskammer 
Schleswig-Holstein sind:
 
Henry Bremer
Büro Schleswig, 
Tel.: 0 46 21-96 47 23 
Region Nord 
(nördlich Nord-Ostsee-Kanal)

Matthias Panknin
Büro Bad Segeberg, 
Tel.: 0 45 51-95 98 95
Region Süd 
(südlich Nord-Ostsee-Kanal)


